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         Königswinter, den 09.05.24

An 
Stadt Baesweiler
Bürgermeister Pierre Froesch
Grabenstr. 11
52499 Baesweiler

Telefax: 02401/800-117

Geplantes CAP Festival am 28.06.2024

Mandant: Herr Anton Dinslaken, Königsberger Str. 5, 52499 Baesweiler

Lärmvorsorgekonzept, Antrag nach IFG/UIG

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Unterzeichner vertritt Herrn Dinslaken rechtsanwaltlich in obiger Sache und ist insoweit 

bevollmächtigt. Wenn der Nachweis der Vollmacht vorgelegt werden soll wird um einen 

Hinweis gebeten, siehe 

Unter Bezug auf obige Veranstaltung vor dem „Roten Haus“ wird die Stadt Baesweiler 

hiermit hinsichtlich der CAP-Veranstaltung um die Vorlage des üblicherweise 

dazugehörenden Lärmschutzkonzeptes gebeten.

Die Stadt Baesweiler ist Eigentümerin der betroffenen Flächen.

Der Abstand zum Naturschutzgebiet Carl Alexander Park ist angemessen und bietet sich 

weitläufig als Festivalort in dem vorgelagerten Gewerbegebiet durchaus an.

Die dort ansässigen Firmen sind abends nicht mehr besetzt.

Das vorgesehen Festival wird offensichtlich signifikanten Lärm verursachen. 

Ich darf auf die besondere Lärmschutzsituation vor Ort hinweisen.

Es handelt sich um ein reines Wohngebiet mit dem Schutz von 35dB(A) nachts ab 22 Uhr 

und 55 dB(A) tagsüber.

Der Lärmschutz des Seniorenpflegeheims liegt mithin bei 35 db(A) Nachtwert gem. TA-Lärm.

Ebenso ist analog eingestuft die Siedlung Baesweiler-West 35 db(A), u.a.  lt. gerichtlichem 

Vergleich VG Aachen vom 08.05.2006.
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Den Lärmschutz für das Pflegeheim und die Siedlung-West ist auch im Falle des Festivals zu

sichern. 

Ich bitte um Übersendung der Lärmschutzbedingungen zum CAP-Festival. incl. einer Kopie 

der hierzu notwendigen Genehmigung. Auf die Fristen wie deren Nichteinhaltung nach 

IFG/UIG weise ich ausdrücklich hin.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Mock

Rechtsanwalt


